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CMYK

Tief bewegt müssen wir Abschied
nehmen von unserem lieben Freund

Herald Hinrichs
Wir werden dich nie vergessen.

Menno und Thea Klaus und Beate
Heiko und Anja Horst und Helga

Herbert

Am 24. September 2014
verstarb unser langjähriges Vereinsmitglied

Lübbo Harken
Wir werden seiner stets in Ehren gedenken.

Verein ehemaliger Landwirtschaftsschüler
Friedeburg

Die Nachricht vom plötzlichen Tod unseres Mitgliedes

Alfred Harms
hat uns mit großer Trauer erfüllt.

Der Verstorbene hat sich über viele Jahre aktiv der abtei-
lungsübergreifenden Jugendarbeit in unserem Verein ge-
widmet.
Er war von 1993 bis 2011 Vereinsjugendwart bzw. Vereins-
jugendleiter und in dieser Funktion Mitglied des erweiterten
Vorstandes und Vertreter des Vereins im Stadtjugendring 
Jever.
Den Kindern, Jugendlichen und deren Eltern war er ein jeder-
zeit besonnener und zuverlässiger Ansprechpartner.
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken be-
wahren und uns gerne an ihn erinnern.

MTV Jever von 1862 e.V.
Eckhard Kohls, Vorsitzender

Dem frisch verlobten Paar

Sonja Beermann
& Timo Reupke

die besten Glückwünsche.

Heiko, Rosi, Marc, Sylvia, Julia und Jannik

P.S.: Wir freuen uns sehr und
hören schon die Glocken läuten.

Stadt Wittmund
Fachbereich Bauen und Planung

Bekanntmachung
Bauleitplanung in der Ortschaft Uttel
74. Änderung des Flächennutzungsplanes 
hier: Bekanntmachung gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB)
sowie 
Bebauungsplan 6.9/B 6 »Nördlich der Algershausener Straße«
mit örtlichen Bauvorschriften
hier: Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

74. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Die vom Rat der Stadt Wittmund in seiner Sitzung am 20. 5. 2014
beschlossene 74. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 6
Baugesetzbuch (BauGB) mit Verfügung vom 11. 9. 2014 (Az.: 61/1)
durch den Landkreis Wittmund genehmigt worden.
Die 74. Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wirksam.
Ich weise darauf hin, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs
gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Stadt Wittmund unter Darlegung des die Verletzung be-
gründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Bebauungsplan 6.9/B 6 »Nördlich der Algershausener Straße«
mit örtlichen Bauvorschriften
Der Rat der Stadt Wittmund hat in seiner Sitzung am 20. 5. 2014 den
Bebauungsplan 6.9/B 6 »Nördlich der Algershausener Straße« mit 
den örtlichen Bauvorschriften als Satzung sowie die Begründung be-
schlossen.
Der Bebauungsplan 6.9/B 6 »Nördlich der Algershausener Straße«
mit den örtlichen Bauvorschriften wird mit dieser Bekanntmachung
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich.
Ich weise auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4
BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
hin.
Ich weise außerdem darauf hin, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Stadt Wittmund unter Darlegung des die
Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Die 74. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungs-
plan 6.9/B 6 »Nördlich der Algershausener Straße« mit den örtlichen
Bauvorschriften werden mit den Begründungen, den Umweltberichten
und den zusammenfassenden Erklärungen ab sofort während der
Dienststunden im Rathaus in 26409 Wittmund, Kurt-Schwitters-
Platz 1, Zimmer 103, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Die räumlichen Geltungsbereiche der 74. Flächennutzungsplan-
änderung und des Bebauungsplanes 6.9/B 6 »Nördlich der Algers-
hausener Straße« sind aus den anliegenden Übersichtsplänen er-
sichtlich.

Kartengrundlage:  Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes
für Geoinformation und Landentwicklung Nieder-
sachsen (LGLN)

Wittmund, den 30. September 2014
Claußen, Bürgermeister

Neufassung der Friedhofsordnung und der Friedhofsgebühren-
ordnung des Friedhofes der Ev.-luth. Kirchengemeinde Burhafe

und des Friedhofes der Ev.-luth. Kapellengemeinde Blersum
Gemäß §§ 4 und 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher
Friedhöfe vom 13. 11. 1973 (KABL. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Burhafe sowie der Kapellenvorstand der
Ev.-luth. Kapellengemeinde Blersum für den Friedhof der Kirchenge-
meinde/Kapellengemeinde am  9. 9. 2014 eine neue Friedhofsordnung so-
wie eine neue Friedhofsgebührenordnung beschlossen.
Die kirchenaufsichtliche Genehmigung des Kirchenvorstandsbeschlusses
über die Einführung der Friedhofsordnung und der Friedhofsgebühren-
ordnung ist am 17. 9. 2014 erfolgt.
Die vollständigen Textausfertigungen der Friedhofsordnungen und der
Friedhofsgebührenordnungen liegen vom 30. September bis 28. Oktober
2014 zur Einsicht aus:
1. im Ev.-luth. Pfarramt Burhafe, Upsteder Straße 2, 26409 Wittmund,

OT Burhafe
2. bei dem Kirchenvorsteher, Herrn Klaus Saltzwedel, Fahnhusener

Straße 36, 26409 Wittmund, OT Blersum
3. bei der Küsterin, Frau Ingrid Ihnen, Notiser Weg 11, 26409 Wittmund,

OT Blersum (nur für Blersum)
4. bei dem Friedhofsverwalter, Herrn Ferdinand Kolm, Upsteder Straße

38, 26409 Wittmund, OT Burhafe (nur für Burhafe) 
5. bei der Stadt Wittmund, Kurt-Schwitters-Platz 1, 26409 Wittmund
Die Ordnungen werden außerdem auf die Internetseiten des Kirchenam-
tes in Aurich (www.kirchenamt-aurich.de) gestellt. Gegen Einsendung ei-
nes mit 1,45 Euro frankierten Rückumschlages DIN A5 oder DIN A4 kön-
nen Kopien über das Pfarramt angefordert werden. 
Die Friedhofsordnungen und die Friedhofsgebührenordnungen sind im
Amtsblatt für den Landkreis Wittmund bekannt gemacht worden und tre-
ten am 1. Oktober 2014 in Kraft.
Aurich, im September 2014 Für den Kirchen-/Kapellenvorstand: 

Ev.-luth. Kirchenamt in Aurich

Neufassung der Friedhofsordnung und der Friedhofsgebühren-
ordnung des Friedhofes der Ev.-luth. Kirchengemeinde Stedesdorf

Gemäß §§ 4 und 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher
Friedhöfe vom 13. 11. 1973 (KABL. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Stedesdorf für den Friedhof der Kirchen-
gemeinde am 9. 9. 2014 eine neue Friedhofsordnung sowie eine neue
Friedhofsgebührenordnung beschlossen.
Die kirchenaufsichtliche Genehmigung des Kirchenvorstandsbeschlusses
über die Einführung der Friedhofsordnung und der Friedhofsgebühren-
ordnung ist am 17. 9. 2014 erfolgt.
Die vollständigen Textausfertigungen der Friedhofsordnung und der
Friedhofsgebührenordnung liegen vom 30. September bis 28. Oktober
2014 zur Einsicht aus:
1. bei dem Vorsitzenden des Kirchenvorstandes,

Herrn Hans-Peter Springer-Weise, Esener Straße 2, 26427 Stedesdorf
2. bei dem Friedhofswärter, 

Herrn Gerold Tjardes, in der Kolonie 11, 26446 Friedeburg
3. bei der Gemeinde Sredesdorf, Kaiserstraße 1, 26427 Stedesdorf
Die Ordnungen werden außerdem auf die Internetseiten des Kirchenam-
tes in Aurich (www.kirchenamt-aurich.de) gestellt. Gegen Einsendung ei-
nes mit 1,45 Euro frankierten Rückumschlages DIN A5 oder DIN A4 kön-
nen Kopien über das Pfarramt angefordert werden. 
Die Friedhofsordnungen und die Friedhofsgebührenordnungen sind im
Amtsblatt für den Landkreis Wittmund bekannt gemacht worden und tre-
ten am 1. Oktober 2014 in Kraft.
Aurich, im September 2014 Für den Kirchenvorstand: 

Ev.-luth. Kirchenamt in Aurich

BENDIX
W i t t m u n d

Wir führen
Trauer-
Kleidung

● Änderungsarbeiten
erfolgen schnell

Sterbefälle aus der Nachbarschaft
Kornelia Julius * 16.2.1963 † 27.9.2014; Traueranschrift (TA):
Veilchenstr. 1, 26532 Großheide; Trauerandacht 1.10., 13.30
Uhr, Kirche Berumerfehn
Henry Kaufmann * 28.6.1931  † 26.9.2014; TA: Westersteder
Str. 1a, 26345 Bockhorn; Trauerandacht 3.10., 14 Uhr, Ruhe-
Forst Klosterhof Grabhorn, Bockhorn-Grabstede

Musste Dich gehen lassen
und konnte nichts tun,
still und ohne Schmerz, hoffe ich,
kannst du nun ruh’n.

In großer Trauer, aber sehr dankbar für die Zeit mit Dir, nehmen wir Abschied.

Bäckermeister

Ibo Ammen
* 17.2.1938     † 28. 9. 2014

Was uns bleibt, sind viele schöne Erinnerungen.

In Liebe und Dankbarkeit:
Erika Ammen geb. Janßen
Karin und Folkert Oetken

Dirk-Ibo, Hanno
Heiko und Karin Ammen

Lutz
sowie alle Angehörigen

26427 Dunum, Ankerweg 4

Trauerandacht am Sonnabend, dem 4. Oktober 2014, um 10.30 Uhr in der 
Kirche zu Dunum; anschließend Beisetzung.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

Teetafel in der Gaststätte Bruns.
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